
Stadtamt Herrnhut        22.06.2026  
Haupt- und Ordnungsamt 
Einbringer: Herr Quauck 
 
BESCHLUSSVORLAGE ZUR STADTRATSSITZUNG AM 02.07.2026 
 
BV:   169/07/2026 
 
Betreff: 
Grundsatzbeschluss zur Umbenennung doppelter Straßennamen im Stadtgebiet  
 
Sachstand: 
Durch Eingemeindungen und historische Entwicklungen gibt es mehrfach vergebene Straßennamen 
in verschiedenen Ortsteilen. Diese können zu Verwechslungen bei Rettungsdiensten, Lieferverkeh-
ren, Postzustellungen, Navigationssystemen sowie im allgemeinen Verwaltungsverkehr führen. Zur 
Verbesserung der Orientierung und zur Gewährleistung einer eindeutigen Adresszuordnung ist eine 
schrittweise Beseitigung doppelter Straßennamen erforderlich. Der vorliegende Beschluss legt die 
grundsätzliche Zielsetzung fest; die konkrete Umbenennung einzelner Straßen bleibt späteren Ein-
zelbeschlüssen vorbehalten. 
 
Eine eindeutige Straßenbenennung ist ein wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Sie 
trägt zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bei und gewährleistet eine verlässliche Orientierung 
für Einsatzkräfte, Unternehmen, Behörden und die Allgemeinheit. 
 
Beschlussvorschlag: 169/07/2026 
Der Stadtrat Herrnhut beschließt 
 
1. Die im Stadtgebiet bestehenden doppelten Straßennamen sollen zur Gewährleistung einer 

eindeutigen Adressierung schrittweise beseitigt werden. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, alle mehrfach vergebenen Straßennamen zu identifizie-

ren und die hiervon betroffenen Straßen sowie die Auswirkungen einer Umbenennung zu 
prüfen.  

3. Für die betroffenen Straßen sind Vorschläge für neue Straßennamen zu erarbeiten. Dabei 
sind die Belange der Anwohnerinnen und Anwohner sowie ortsbezogene, historische und 
kulturelle Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen.  

4. Vor der endgültigen Entscheidung über die jeweiligen Umbenennungen sind die betroffe-
nen Anliegerinnen und Anlieger anzuhören. Die Ergebnisse der Beteiligung sind dem Rat 
zur Beratung vorzulegen.  

5. Die endgültige Umbenennung einzelner Straßen erfolgt durch gesonderten Ratsbeschluss. 
 
Abstimmungsverhältnis: 
Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder: 15 + 1 
Anwesende Stadtratsmitglieder: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 
 
Sichtvermerk:  
 
 
 
 
 
 
M. Quauck/SB Liegenschaften 


